Pflegereform tritt in Kraft – was ist neu?

Quelle: www.diakonie.de
Am 1. Juli tritt die Pflegereform in Kraft. Damit wird vor allem die häusliche Pflege gestärkt. Menschen, die ihre Pflege in den eigenen vier Wänden selbst organisieren oder von ihren Angehörige gepflegt werden, erhalten mehr Leistungen.

1.  Wer einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch nimmt oder wer Angehörige pflegt erhält mehr Geld:

Pflegegeld nach § 37 SGB XI in Euro pro Monat ab 01.07.2008:

in Pflegestufe I 

215 Euro statt bisher 205 Euro;

in Pflegestufe II 
420 Euro statt bisher 410;

in Pflegestufe III 
675 Euro statt bisher 665 Euro.

Häusliche Pflege nach § 36 SGB XI in Euro pro Monat ab 01.07.2008:

in Pflegestufe I 

420 Euro statt bisher 384 Euro;

in Pflegestufe II 
980 Euro statt bisher 921 Euro;

in Pflegestufe III          1.470 Euro statt bisher 1.432 Euro.

2.  Die Höhe der Sachleistungen für Tages bzw. Nachtpflege ist identisch mit den Sachleistungen in der häuslichen Pflege. Die Sachleistungen werden ebenfalls angehoben (siehe unter 1).

Wer eine Tagespflege in Anspruch nimmt, erhält ab dem 01.07.2008 zusätzlich zu dem vollen Betrag des Pflegegelds bzw. der Pflegesachleistungen für einen ambulanten Pflegedienst noch 50 Prozent des Pflegesachleistungsbetrags der jeweiligen Pflegestufe für die Tagespflege. Das sind insgesamt 150 Prozent des Leistungsbetrags, bisher waren dies nur 100 Prozent.

Übersteigt der notwendige Anteil für die Tagespflege 50 Prozent, werden Pflegegeld oder Sachleistung für die ambulante Pflege nur um den übersteigenden Anteil gekürzt.

3. Wenn pflegende Angehörige krank sind oder Urlaub machen möchten, gibt es für die sogenannte Verhinderungspflege zukünftig 1470  Euro statt 1432 Euro. Es reicht jetzt auch aus, wenn der Pflegebedürftige ein halbes Jahr im häuslichen Bereich gepflegt wurde. Bislang betrug diese Wartezeit ein Jahr.

4.  Der schon bestehende Anspruch auf Kurzzeitpflege wurde um einen speziellen Anspruch auf Kurzzeitpflege für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder anderen geeigneten Einrichtungen eingeführt. Pflegebedürftige Kinder können künftig nicht nur in zugelassenen Pflegeeinrichtungen – bisher waren das häufig Einrichtungen der Altenpflege -, sondern auch in anderen Einrichtungen betreut werden, die besser auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind.

5.  Ab dem 01.07.2008 erhalten auch Menschen mit erhöhten Begleitungs- und Betreuungsbedarf, wie beispielsweise Demenzkranke, auch ohne Anerkennung von Pflegestufen erstmals Geld von der Pflegekasse. Bisher war dies nur für pflegebedürftige Menschen möglich.

Statt bisher 460 Euro pro Jahr werden entweder 100 Euro im Monat (Grundbetrag) oder 200 Euro im Monat (erhöhter Betrag) gezahlt. Die Einzelheiten über die Zuordnung zu einer der beiden Gruppen werden gegenwärtig festgelegt.

Die im Verlaufe eines Kalenderjahres nicht in Anspruch genommenen Beträge können zukünftig in das nächste Kalenderhalbjahr übertragen werden.

6.  Lebt jemand in einem Pflegeheim erhöhen sich die Leistungen der Pflegekasse nur in der Pflegestufe III von gegenwärtig 1.432 Euro auf 1.470 Euro pro Monat.  Für Menschen, die Anspruch auf die sogenannte Härtefallregelung haben, werden dann 1.750 Euro pro Monat gezahlt statt 1.688 Euro. Die Leistungen in der Pflegestufe I bleiben unverändert bei 1.023 Euro bzw. in der Pflegestufe II bei 1.279 Euro monatlich.

Die Pflegeversicherungsreform sieht auch Verbesserung für pflegebedürftige Menschen mit Demenz bzw. einem hohen allgemeinen Betreuungsbedarf in stationären Pflegeeinrichtungen vor. Hierzu wird es zusätzliche Angebote für Menschen mit Demenz geben und für Heimbewohner mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf. Das zusätzliche Betreuungspersonal (Betreuungsassistenz) soll sozialversicherungspflichtig beschäftigt und von der Pflegeversicherung finanziert werden.

7. Wer einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit gestellt hat, muss das Ergebnis künftig unverzüglich, spätestens nach fünf Wochen, von seiner Pflegekasse mitgeteilt bekommen. Dem Antragssteller muss hier auch ggf. die Pflegestufe mitgeteilt werden.

Liegt jemand im Krankenhaus oder befindet sich in einer stationären Rehabilitationseinrichtung, verkürzt sich diese Frist auf eine Woche. Die auf eine Woche verkürzte Frist gilt künftig auch für Menschen, die in ein Hospiz oder in ambulante Palliativversorgung aufgenommen werden wollen. Eine verkürzte Frist von zwei Wochen gilt, wenn ein pflegender Angehöriger Pflegezeit beantragt. Bei den verkürzten Fristen ist keine Einordnung in eine Pflegestufe erforderlich, sondern nur der Bescheid, ob jemand pflegebedürftig ist oder nicht.

8. Für Angehörige von Pflegebedürftigen wird es ebenfalls einige Verbesserungen geben, die allerdings keine Lohnfortzahlungen beinhalten, jedoch einen Kündigungsschutz.

Pflegezeit:

Ab 1. Juli 2008 wird ein Anspruch auf eine Pflegezeit eingeführt. Bis zu 6 Monate kann sich ein Arbeitnehmer von der Arbeit frei stellen lassen. In der Zeit ist die Arbeitnehmerin sozialversichert, bezieht aber kein Gehalt. Der Anspruch auf Freistellung während der Pflegezeit besteht in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten. In dieser Pflegezeit wird die Beitragszahlung zur Rentenversicherung – wie bereits nach geltendem Recht – von der Pflegekasse übernommen, wenn die Pflegeperson mindestens 14 Stunden in der Woche pflegt. Der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz bleibt in der Regel während der Pflegezeit erhalten, da dort regelmäßig eine Familienversicherung besteht.

Sollte keine Familienversicherung möglich sein, muss sich der pflegende Angehörige freiwillig in der Krankenversicherung weiterversichern und entrichtet dafür den Mindestbeitrag. Die Krankenversicherung führt automatisch auch zur Absicherung in der Pflegeversicherung. Auf Antrag erstattet die Pflegeversicherung den Beitrag in der Kranken- und Pflegeversicherung bis zur Höhe des Mindestbeitrages. Der Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung bleibt erhalten. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden von der Pflegekasse übernommen.

Kurzfristige Freistellung:

Beschäftige können sich künftig bis zu zehn Arbeitstage von der Arbeit freistellen lassen, wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation die Pflege zu organisieren. Die Beschäftigten müssen dies dem Arbeitsgeber unverzüglich mitteilen und auf Verlangen eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Die ärztliche Bescheinigung der Pflegebedürftigkeit genügt. Es muss also vorab noch keine Pflegestufe anerkannt worden sein. Der Arbeitgeber kann die Freistellung nicht verweigern oder verhindern. Der Anspruch auf einen kurzfristige Freistellung ist nicht an die Größe eines Betriebes gebunden.

Zurzeit erhalten rund 2,1 Millionen Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung. Etwa 700.000 Pflegebedürftige leben in Heimen, zwei Drittel zu Hause. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis 2030 um mehr als die Hälfte steigen wird.
